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Zentrale Studienberatung 
Campus A4 4
66123 Saarbrücken
Tel. 0681-302 3513
www.uni-saarland.de/studienberatung
studienberatung@mx.uni-saarland.de

AStA
Campus A5 2
66123 Saarbrücken
www.asta.uni-saarland.de
studienfinanzierung@asta.uni-saarland.de

Amt für Ausbildungsförderung
Campus D4 1 (Mensa)
66123 Saarbrücken
www.studentenwerk-saarland.de 
bafoeg-amt@stw.uni-sb.de

students@work
Campus A5 2 (AStA-Gebäude)
66123 Saarbrücken
Tel. 0681-302 4802
www.uni-saarland.de/studentsatwork
students-at-work@univw.uni-saarland.de

Studentenwerk im Saarland
Campus D4 1 (Mensa)
66123 Saarbrücken

Studentenwerk – Außenstelle Homburg
Universitätsklinikum des Saarlandes 
Gebäude 74
66424 Homburg
www.studentenwerk-saarland.de 
info@studentenwerk-saarland.de
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Weitere Vergünstigungen

Wohngeld
Studierende können unter gewissen Umständen Wohngeld
beantragen. Informationen erhält man bei der zuständigen
Wohngeldstelle. Wohngeld wird als Zuschuss gewährt, das
heißt, es braucht nicht zurückgezahlt zu werden.

Rundfunkgebühren
Studierende, die BAföG beziehen oder eine bestimmte
Behinderung haben, können sich auf Antrag von den Rund -
funkgebühren befreien lassen.

Studentische Tarife bei Dienstleistern
Viele Dienstleister, wie zum Beispiel Mobilfunkanbieter oder
Zeitschriftenverlage, bieten für Studierende bei Vorlage eines
gültigen Studiennachweises vergünstigte Konditionen an.

Studentische Regelung beim Kindergeld
Hier dürfen die Einkünfte des Kindes, für das Kindergeld
beantragt wird, einen bestimmten Betrag nicht überschreiten.
Die Hälfte des BAföGs und andere Bezüge (zum Beispiel
Wohngeld) zählen in der Regel auch als Einkommen.

Studentische Regelung bei Krankenkassen
Studierende, die durchschnittlich nicht mehr als 400 Euro pro
Monat verdienen, können bis zur Vollendung des 25. Lebens -
jahres familienversichert bleiben. Bei höherem Einkommen
beziehungsweise ab dem 26. Lebensjahr sind Studierende
verpflichtet, sich selbst bei einer Krankenkasse zu versichern
und einen Beitrag zur Pflegeversicherung zu leisten. Diese
Kosten betragen etwa 70 Euro pro Monat.

Weitere Informationen auch online unter:
www.uni-saarland.de/studienfinanzierung
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Sozial- und Hilfsfonds
www.studentenwerk-saarland.de

Im Härtefall können Studierende der Universität des Saar -
landes finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds des
Studentenwerks bekommen. Die monatliche Grund förde -
rungs dauer des Darlehens beträgt maximal vier Semester
und muss mit Zinsen zurückgezahlt werden.

In Not geratene Studierende der Universität des Saarlandes
können darüber hinaus auch aus dem Hilfsfonds des Studen -
tenwerks Unterstützung erhalten. Über die Bedingun gen die-
ser einmaligen Auszahlung wird im Einzelfall entschieden.

Bildungsfonds
www.bildungsfonds.de
www.deutsche-bildung.de 

Bildungsfonds stellen eine neue Form der Studienfinanzie -
rung dar, die sich von den bisherigen Finanzierungsformen
unterscheidet: Aus einem privat finanzierten Fonds können
geeignete Studierende eine monatliche Förderung erhalten,
die sie nach dem Studium an den Fonds zurückzahlen und
zwar in Form eines prozentualen Anteils des Bruttover -
dienstes. Wie alle Fonds sind auch Bildungsfonds in der
Regel renditeorientiert und stellen sowohl eine Form der
Studien finanzierung als auch der Kapitalanlage dar.

Studienkredite
www.che-studienkredit-test.de 
www.test.de

Viele Banken vergeben Studienkredite für eine finanzielle
Grundversorgung. Der vielleicht bekannteste Studienkredit
wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben.
Die Konditionen können sich je nach Kreditinstitut erheblich
voneinander unterscheiden. Bei allen Krediten kann bis zur
Beendigung des Studiums eine beträchtliche Summe an -
fallen.

Jobben
www.uni-saarland.de/studentsatwork

Jobben neben dem Studium bringt nicht nur Geld, sondern ist
auch eine wertvolle Erfahrung. Viele Studierende arbeiten als
studentische Hilfskraft, in einer Fabrik oder in der Kneipe um die
Ecke. 

Bei Nebenjobs sollte beachtet werden, dass im Zusammen hang
mit einer BAföG-Förderung bzw. einer studentischen Kran ken -
versicherung bestimmte Einkommensgrenzen nicht über -
schritten werden dürfen, da es ansonsten zu Änderungen bei
der Förderung bzw. der Versicherung kommen kann.

Für ein möglichst erfolgreiches und reibungsloses Studium soll-
te man sich frühzeitig einen Plan zur Studienfinanzierung zu -
recht legen. Im Folgenden wird ein Überblick gegeben, welche
Möglichkeiten grundsätzlich bestehen und wer die geeigneten
Ansprechpartner sind. 

Weitere Informationen und Unterstützung gibt es bei der
Zentralen Studienberatung und beim AStA.

BAföG
www.das-neue-bafoeg.de 
www.studentenwerk-saarland.de

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bietet eine
der wichtigsten Möglichkeiten, um ein Studium zu finanzieren.
Beim BAföG handelt es sich um eine Förderung, die zur Hälfte
als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen gewährt
wird, das später in Raten zurückgezahlt werden muss. Die
Förderungshöchstdauer für Studierende entspricht grundsätz-
lich der Regelstudienzeit, daher sollte der Anspruch auf BAföG
möglichst schon zu Studienbeginn geprüft werden. Der
Förderungshöchstsatz liegt derzeit bei 648 EUR monatlich. 

Stipendien
www.stipendiumplus.de
www.stiftungen.org 
www.stipendiendatenbank.de

Eine weitere Form der Studienfinanzierung bilden Stipendien,
die von zahlreichen Stiftungen an Studierende vergeben wer-
den. Die Rahmenbedingungen der Förderung unterscheiden
sich je nach Stiftung. Bei Stipendien handelt es sich um Zu -
schüsse, die in der Regel nicht zurückgezahlt werden müssen.
Von geförderten Studierenden wird neben dem Studium oft
ehren amtliches Engagement erwartet, zum Beispiel für die je -
weilige Stiftung.

Interessierte sollten sich möglichst zu Beginn ihres Studiums
um ein Stipendium bewerben, da eine Förderung für Studie -
rende höherer Semester meist nicht mehr möglich ist.
. 

Bildungskredit
www.bva.bund.de/bildungskredit

Für Studierende in höheren Semestern besteht die Möglichkeit,
einen Bildungskredit in Anspruch zu nehmen. Anders als beim
BAföG handelt es sich hierbei um eine Förderung, die zu einem
späteren Zeitpunkt vollständig und mit Zinsen zurückgezahlt
werden muss.


